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Text 

Abschnitt IV 

Leistungen der Unfallversicherung 

1. Unterabschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 148. (1) Die Unfallversicherung trifft Vorsorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, für die erste Hilfeleistung bei Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, den 
Ausgleich des Arbeitsausfalls im land(forst)wirtschaftlichen Betrieb, die Rehabilitation von Versehrten 
und die Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Die Vorsorge umfaßt auch die 
Information, die Forschung nach den wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfüllung dieser Aufgaben 
sowie der sonstigen Aufgaben im Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuung der Versicherten, soweit 
deren Durchführung der Unfallversicherung übertragen ist. 

(2) Die Rehabilitation umfaßt die im Rahmen der Unfallheilbehandlung vorgesehenen medizinischen 
Maßnahmen, berufliche Maßnahmen und, soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale 
Maßnahmen mit dem Ziel, Versehrte bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit 
wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können. 


